
Soweit Zustellungen statt an die Bevollmächtigten auch an die Partei unmittelbar zulässig sind (z.B.
§ 8 VwZg), bitte ich, diese nur an meine Bevollmächtigten zu bewirken.

            Vollmacht
Der Kanzlei Holle, Rechtsanwalt Nadim Holle

wird hiermit in Sachen

wegen

uneingeschränkte Vollmacht außergerichtlich, gerichtlich in allen Instanzen und Behörden erteilt. Die Vollmacht um-
fasst unabhängig von Kostenübernahmen Dritter:

1. Die gesamte außergerichtliche Vertretung einschließlich Geltendmachung von Ansprüchen jeder Art gegenüber
Schädigern, Fahrzeughaltern und Versicherern. Die Prozessführung, einschließlich Klage- und Widerklageerhe-
bung, Klagerücknahme sowie aller mit der Prozessführung verbundener Anträge nebst Beendigung gerichtlicher
Verfahren durch Abschluss von Vergleichen, Verzicht und Anerkennung einschließlich Erklärungen iSd § 141 Abs.
3 ZPO, sowie zur Antragsstellung, zur Erteilung von Auskünften aller Art inklusive Renten- und Versorgungsaus-
künften, einschließlich etwaiger Folge- und Nebenverfahren, insbesondere Kostenfestsetzungsverfahren, Arrest,
einstweilige Verfügung,

2. Vertretung in Schieds- und Schlichtungsverfahren
3. Abgabe von außergerichtlichen und gerichtlichen Willenserklärungen
4. Einlegung von Rechtsmittel aller Art, sowie Rechtmittelrücknahme und Rechtsmittelverzicht,
5. Antragstellung in Scheidungsverfahren und in Scheidungsfolgesachen,
6. Vertretung und Verteidigung in Straf- und Bußgeldangelegenheiten in allen Instanzen auch im Falle meiner Abwe-

senheit samt Benachrichtigung und Empfang von Ladungen, § 350 Abs. 1 StPO, 145 a StPO; Vertretung gem. §
411 Abs. 2 StPO zuzüglich ausdrücklicher Ermächtigung gem. § 233 Abs. 1, 234 StPO und 73, 74 OWiG. Vertretung
als Nebenkläger, Erstattung von Strafanzeigen und Stellung von Strafanträgen, Akteneinsichtsanträge;

7. Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen aller Art,
(ausgenommen sind die Entgegennahme von Kfz-Restwert- und Mietwagenangeboten)

8. Entgegennahme von Geldern, Wertpapieren, Wertsachen u.ä., Urkunden usw. und die vom Gegner, der Justiz-
kasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten, sowie zur Verfügung darüber, ohne die Beschränkung des §
181 BGB; mit der Verrechnung fälliger Gebührenansprüche der Kanzlei besteht Einverständnis,

9. die Vertretung im Insolvenz- und Vergleichsverfahren des Gegners und auch im Zwangsversteigerungs- oder
Zwangsverwaltungsverfahren, sowie in Interventionsprozessen, Zwangsvollstreckung, Hinterlegung inkl. Teilungs-
versteigerung, auszuüben,

10. diese Vollmacht ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen; Untervollmacht zu erteilen; Bestellung eines Vertre-
ters für höhere Instanzen.

Mehrere Vollmachtgeber haften als Gesamtschuldner.
Es wird darauf hingewiesen, dass personen- und fallbezogene Daten elektronisch gespeichert werden. Hinweise zum Daten-
schutz finden Sie unter www.verkehrsanwalt-ahlen.de/datenschutz.

__________, den _______________     ____________________ ____________________________
Ort                        Datum                                 Unterschrift Firmenstempel (für juristische Personen)

_____________________________________
Name in Druckbuchstaben


